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Die schriftliche parlamentarische AnfrageNr. 620/J-NR/91, 
betreffend Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, die die 
Abgeordneten Dr. Helene Partik-Pable und Genossen am 
28. Feber 1991 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 
zu beantworten: 

ad 1) bis 3) 
Für die Setzung von Maßnahmen zur Einführung bzw. Durch­
setzung eines allgemeinen Rauchverbotes in Universitäts­
gebäuden hat der Gesetzgeber dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung keine Entscheidungsbefugnisse einge­
räumt. 

Die Beschlußfassung über eine Hausordnung für die Univer­
sität, in der allenfalls Rauchverbote erlassen werden 
könnten, ist eine der wenigen echten Entscheidungskompe­
tenzen des Akademischen Senats (Universitätskollegiums) im 
autonomen Wirkungsbereich. 

Der Bundesminister: 
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